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Praxis Arbeits- und Gesundheitsschutz

Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen bleiben unberührt.

 
regelbetreuung der Betriebe mit mehr als 10 Be-

schäftigten 

Gesamtbetreuung bestehend aus Grundbetreuung 
und betriebsspezifi schem Teil der Betreuung 

Grundbetreuung: 

•	 Einsatzzeitvorgabe als Summenwert für AM und 
FaSi 

•	 Betreuungsgruppen I, II und III 
•	 Festlegung abzuarbeitender Aufgaben 

Betriebsspezifi scher Teil der Betreuung: 

•	 Betrieb ermittelt den erforderlichen Umfang nach 
Vorgabe von Ermittlungsverfahren und Aufgaben-
feldern 

•	 Aufteilung der Betreuungsleistungen auf AM und 
FaSi durch Betrieb

aufgabengruppen der Grundbetreuung 

•	 Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung (Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen) 

•	 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der 
Arbeitsgestaltung – Verhältnisprävention 

•	 Unterstützung bei grundlegenden Maßnahmen der 
Arbeitsgestaltung – Verhaltensprävention 

•	 Unterstützung bei der Schaff ung einer geeigneten 
Organisation und Integration in die Führungstätig-
keit 

•	 Untersuchungen nach eingetretenen Ereignissen 
•	 Allgemeine Beratung von Arbeitgebern und Füh-

rungskräften, betrieblichen Interessenvertretungen 
sowie Beschäftigten 

•	 Erstellung von Dokumentationen, Erfüllung von 
Meldepfl ichten 

•	 Mitwirkung in betrieblichen Besprechungen 
•	 Selbstorganisation 

Die betriebsspezifi sche Betreuung umfasst die fol-
genden 4 Bereiche mit insgesamt 16 aufgabenfeldern 

•	 Regelmäßig vorliegende betriebsspezifi sche Unfall- 
und Gesundheitsgefahren, Erfordernisse zur men-
schengerechten Arbeitsgestaltung (i. d. R. dauer-
haft) – mit acht Aufgabenfeldern 

•	 Betriebliche Veränderungen in den Arbeitsbedin-
gungen und in der Organisation (i.d.R. temporär) – 
mit fünf Aufgabenfeldern 

•	 Externe Entwicklung mit spezifi schem Einfl uss auf 
die betriebliche Situation (i.d.R. temporär) – mit zwei 
Aufgabenfeldern 

•	 Betriebliche Aktionen, Programme und Maßnah-
men (i.d.R. temporär) – mit einem Aufgabenfeld 

Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen bleiben unberührt. 

abb. 8

Wettbewerb im Arbeitsschutz: Platz 4.

abb. 9

Wettbewerb im Arbeitsschutz: Platz 3.
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Arbeits- und Gesundheitsschutz Praxis

alternative bedarfsorientierte Betreuung der Betrie-
be mit 1 bis x Mitarbeiter (MA) 

x = Obergrenze laut Regelung des zuständigen Un-
fallversicherungsträgers (liegt je nach BG zwischen 30 
und 50 MA) 

•	 Motivations- und Informations- und Fortbildungs-
maßnahmen für Unternehmer 

•	 Inanspruchnahme der bedarfsorientierten Betreu-
ung nach Festlegung des Unternehmers 

•	 ergänzende Betreuung bei in der Vorschrift ge-
nannten Anlässen 

Motivations-, informations- und Fortbildungsmaß-
nahmen 

•	Unternehmer wird durch die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und durch den Arbeitsmediziner informiert 
und motiviert 

•	 Beschäftigte erhalten Kontaktdaten der Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und des Arbeitsmediziners, 
damit eine direkte Kommunikation gewährleistet ist 

•	 Motivations- und Informationsmaßnahmen inner-
halb von 2 Jahren absolvieren 

•	 Bis zur Absolvierung der Motivations- und Informa-
tionsmaßnahmen ist die Regelbetreuung zu wählen 

•	Teilnahme an den Fortbildungsmaßnahmen 

Bedarfsorientierte Betreuung 

Nach dem Abschluss der Motivations- und Informati-
onsmaßnahmen kann der Unternehmer über die Not-
wendigkeit und das Ausmaß einer externen Betreuung 
selbst entscheiden. Eine sachgerechte bedarfsorien-
tierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische  
Betreuung im Betrieb erfolgt auf der Grundlage der 
Gefährdungsbeurteilung, die erforderlichenfalls unter 
Einschaltung von Betriebsarzt und Fachkraft für Ar-
beitssicherheit mit branchenspezifi schen Kenntnissen 
durchgeführt wird. 

abb. 10

Wettbewerb im Arbeitsschutz: Platz 2.

abb. 11

Wettbewerb im Arbeitsschutz: Platz 1.



No. 1-2/ 2011 (c)
J. Compr. Dentof. Orthod. + Orthop. (COO) (Umf. Dentof. Orthod. u. Kieferorthop. (UOO)

20

Praxis Arbeits- und Gesundheitsschutz

anlassbezogene Betreuungen 

Die anlassbezogene Betreuung entspricht denen für 
die Betriebe bis zu 10 Beschäftigten. Gleiches gilt für 
die

Tätigkeiten des Betriebsarztes 

Qualität rückt in den Fokus 

Die Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer bei der Arbeit liegt beim Unterneh-
mer. Mal abgesehen von der Vorsorgeuntersuchung, 
begrenzt sich nach DGUV V2 die Leistungen der Ar-
beitsmediziner und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
in der Beratung, Mitwirkung und Unterstützung des 
Unternehmers und nicht in der eigenverantwortlichen 
Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen. Diese ob-
liegen weiterhin der Verantwortlichkeit des Unterneh-
mers und damit die Haftung und das damit verbundene 
Risikopotential. 

Genau an diesem Punkt zeichnet sich für den Un-
ternehmer die Realisierung seiner Grundpfl ichten aus 
dem Arbeitsschutzgesetz ab: 

§ 3 Grundpfl ichten des arbeitgebers 

(1) 
Der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, die erforderlichen 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichti-
gung der Umstände zu treff en, die Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinfl ussen. 
Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprü-
fen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegeben-
heiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung 
von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftig-
ten anzustreben. 

(2) 
Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach 

Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung 
der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten 

1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die 
erforderlichen Mittel bereitzustellen 

2. Vorkehrungen zu treff en, dass die Maßnahmen er-
forderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und eingebunden 
in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet wer-
den und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspfl ichten 
nachkommen können.

abb. 12

Wettbewerb im Arbeitsschutz: Sonderpreis.

abb. 12

... und der krönende Abschluss !!!
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(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf 
der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten auferlegen. 

Alle Betreuungsmöglichkeiten der DGUV-V2 stecken 
präzise die Aufgabenfelder der arbeitsmedizinischen 
und sicherheitstechnischen Betreuung ab. 

Da dem Unternehmer die Aufgabe obliegt, unter Be-
rücksichtigung der fachlichen Beratung aller Präventi-
onsakteure die Leistungen zur Betreuung am tatsächli-
chen Bedarf des jeweiligen Betriebs festzulegen, ist es 
angesichts der unternehmerischen Verantwortung und 
des damit verbundenen Risikos ratsam, eine regelmä-
ßige Prüfung der Dienstleistungsqualität der Präven-
tionsakteure (z.B. Arbeitsmediziner und Fachkraft für 
Arbeitsicherheit) im Rahmen der betrieblichen Arbeits- 
und Gesundheitsschutzorganisation vorzusehen. 

Die DGUV-V 2 als unternehmerisches Werkzeug zur 
Regelung der allgemeinen Grundsätze des Arbeits-
schutzes 

In der von Politik und Arbeitsschutzexperten postu-
lierten Konzeptanforderung an die Grundbetreuung 
und an den betriebsspezifischen Teil der Betreuung ist 
implizit eine Leitlinie zur Realisierung der allgemeinen 
Grundsätze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz enthalten. 

§ 4 Allgemeine Grundsätze 

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeits-
schutzes von folgenden allgemeinen Grundsätzen 
auszugehen: 

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine Gefährdung 
für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und 
die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehal-
ten wird; 

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 

3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte 

arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksich-
tigen; 

4.Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, 
Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, 

soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den 
Arbeitsplatz sachgerecht zu verknüpfen;  

5. Individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu 
anderen Maßnahmen; 

6. Spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige 
Beschäftigtengruppen sind zu berücksichtigen; 

7. Den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu 
erteilen; 

8.Mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch 
wirkende Regelungen sind nur zulässig, wenn dies aus 
biologischen Gründen zwingend geboten ist. 

Unter Anwendung der DGUV-V 2 ist ein systematisier-
tes und zielorientiertes Vorgehen zur Umsetzung der 
allgemeinen Grundsätze möglich. Statt durch Vorgabe 
pauschal definierter Einsatzzeiten wird der benötigte 
Betreuungsumfang durch den Leistungskatalog der 
DGUV-2 beschrieben. Dieser Weg führt zur mehr Trans-
parenz der erbrachten Betreuungsleistungen, wird so-
mit für alle nachvollziehbarer und fördert die Qualität 
des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes. 

Die DGUV-V 2 und die Beurteilung von Arbeitsbe-
dingungen 

Die DGUV-V 2 bringt nicht nur Vorteile bei der Orien-
tierung im Paragraphendschungel des Arbeitsschutz-
rechts ist. Sie ist auch eine große Hilfe im Gespräch 
zwischen Präventionsdienstleister und Entscheidungs-
träger des Unternehmens. Doch die DGUV-V2 für Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit ist ne-
ben der 

•	 BGV A 1 Grundsätze der Prävention, 
•	 BGV A 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, 
•	 AMVV, Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung 

und der 
•	 BGV A 8 Sicherheits- und Gesundheitskennzeich-

nung am Arbeitsplatz
 
nur eine der wichtigen Vorschriften des Unfallversi-

cherungsträgers, allgemein anerkannte Regeln nicht 
berücksichtigt. 
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Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom 
Unternehmer zu treffende Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren näher bestimmt sind, 
sind insbesondere 

•	 das Arbeitsschutzgesetz, 
•	 die Bildschirmarbeitsverordnung, 
•	 die Arbeitsstättenverordnung, 
•	 die Lastenhandhabungsverordnung, 
•	 die PSA-Benutzungsverordnung, 
•	 die Biostoffverordnung, 
•	 die Gefahrstoffverordnung, 
•	 die Hygieneverordnung, 
•	 die Betriebssicherheitsverordnung 
•	 und spezifischer, die Strahlen- und Röntgenverord-

nung. 

Die Auflistung ist nicht abschließend. 

In der vom Arbeitgeber durchzuführenden Gefähr-
dungsbeurteilung dienen diese Gesetze und Vorschrif-
ten als Grundlage. Gleich für welche Möglichkeit der 
Betreuung aus der DGUV-V2 sich der Unternehmer 
entscheidet, die arbeitsmedizinische und sicherheits-
technische Betreuung basiert auf der Grundlage dieser 
Gefährdungsbeurteilung. Gefährdungsbeurteilungen 
sind außer im Arbeitsschutzgesetz, durch die Betriebs-
sicherheitsverordnung, der Gefahrstoffverordnung und 
der Biostoffverordnung verbindlich. Wichtig genug also, 
um an dieser Stelle ein weiteres Mal das Arbeitsschutz-
gesetz zu zitieren: 

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

(1) 
Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für 

die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefähr-
dung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind.

 
(2)
 Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der 

Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeits-
bedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes 
oder einer Tätigkeit ausreichend. 

(3) 
Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben 

durch 

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte 
und des Arbeitsplatzes, 
2. physikalische, chemische und biologische Einwir-

kungen, 
3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von 

Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Ma-
schinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang 
damit, 

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfah-
ren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusam-
menwirken, 

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der 
Beschäftigten. 

Zur Grundbetreuung nach DGUV-V 2 zählt unter an-
derem die Unterstützung des Unternehmers durch den 
Arbeitsmediziner und die Fachkraft für Arbeitssicher-
heit bei der Gefährdungsbeurteilung und bei grundle-
genden Maßnahmen der Arbeitsgestaltung. Die Durch-
führung obliegt dem Unternehmer selbst. Neben der 
Schaffung einer geeigneten Organisation des Arbeits-
schutzes (§ 3 Arbeitsschutzgesetz) ist die Beurteilung 
der Arbeitsbedingung (§ 5 Arbeitsschutzgesetz) also 
die Gefährdungsbeurteilung, die zweite wichtige Auf-
gabe des Unternehmens. 

Damit ist die Gefährdungsbeurteilung wichtig genug 
um das Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung kurz in 
sieben Schritten zu erläutern. 

Methode zur Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

Arbeitsbereiche und Tätigkeit festlegen 

•	 Wer ist verantwortlich? 
•	 Wer unterstützt mich? (Fachkraft für Arbeitssicher-

heit, Arbeitsmediziner, weitere Präventionsakteu-
re?) 

•	 Welche Gesetze und Vorschriften müssen beachtet 
werden? 

•	 Welche Unterlagen unterstützen mich bei der Do-
kumentation? 

•	 Womit fange ich an? 
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Gefährdung ermitteln 

•	 Was ermittle ich? 
•	 Welche arbeitsschutzrelevanten Verfahren und Pro-

zesse wirken? 
•	 Wie gehe ich vor? 
•	 Wie bewerte ich Risiken? 
•	 Wie definiere ich die Schutzziele? 
•	 Welche Vorteile haben die Schutzziele? 

Gefährdung beurteilen 

•	 Wie bewerte ich die Eintrittswahrscheinlichkeit der 
Risiken? 

•	 Wie bewerte ich die monetäre Auswirkung der Ri-
siken? 

•	 Wie definiere ich die Schutzziele? 
•	 Welche Vorteile haben die Schutzziele? 

Verbesserungsmaßnahmen festlegen und durch-
führen 

•	 Welche Maßnahmen und Lösungen gibt es? 
•	 Was dokumentiere ich? 
•	 Wer ist für die Umsetzung der Maßnahmen beauf-

tragt? 
•	 Wann ist die Maßnahme umgesetzt? 

 Maßnahmen kontrollieren 

•	 Wann erfolgt die Überprüfung? 
•	 Wer überprüft? 

Wirksamkeit überprüfen 

•	 Wie überprüfe ich die Wirksamkeit? 
•	 Was mache ich, wenn die Maßnahme nicht ausrei-

chend wirkt? 
 
Gefährdungsbeurteilung in festen Zeitfenstern oder 

bei bestimmten Auslösekriterien erneut durchführen 

•	 In welchem Intervall erfolgt die Gefährdungsbeur-
teilung? 

•	 Welche Anhaltspunkte sind relevant? 
•	 Wie erhöhe ich kontinuierlich die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz? 

Es ist leicht erkennbar, dass das Qualitätsmanage-
ment mit seinen Vorgaben zum kontinuierlichen Ver-
besserungsprozess (PDCA) die Anforderungen an das 
Verfahren zur Gefährdungsbeurteilungen sinniger Wei-
se beeinflusst. 

Qualität vor Quantität, Organisation statt Risiko. 
Viele Möglichkeiten - ein System 

Die DGUV-V 2 unterstützt die Umsetzung der spe-
zifischen Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Unab-
hängig vom gewählten Betreuungsmodell, können die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizi-
ner im Rahmen ihres Auftrages den Unternehmer nicht 
von den nachfolgenden Pflichten des Arbeitgebers ent-
lasten, diese obliegen ihm weiterhin selbst: 

•	 Schaffung einer geeigneten Organisation zum Ar-
beits- und Gesundheitsschutz 

•	 Planung und Durchführung von Maßnahmen 
•	 Prüfung der Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
•	 Integration von Arbeits- und Gesundheitsschutz-

prozessen in die betrieblichen Führungsstrukturen 
•	 Realisierung von Mitwirkungspflichten der Beschäf-

tigten 
•	 Beachtung der Allgemeinen Grundsätze 
•	 Schaffung eines kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
•	 Qualitätssicherung der Präventionsdienstleister 

DGUV-V 2 im Rahmen der Pflichtenübertragung mit 
unserem Premium-Partner Economed 

Economed ermöglicht dem Arbeitgeber einen kon-
solidierenden Blick über das Leistungspotential seiner 
Fachkraft für Arbeitssicherheit und seines Arbeitsme-
diziners. 

Da der Staat und die Berufsgenossenschaft dem Ar-
beitgeber die Übertragung von Verantwortlichkeiten* 
ermöglicht, liegt die Kernleistung des Economed-Sys-
tems im Hinblick auf die DGUV-V 2 bei der Zurverfü-
gungstellung einer gerichtsfesten Organisation für das 
Unternehmen (§ 13 Arbeitsschutzgesetz und § 13 BGV 
A 1 Grundsätze der Prävention; siehe auch BGI 508: 
Übertragung von Unternehmerpflichten). 
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Durch die Umsetzung der DGUV-V 2 werden gerade 
zur Beratung mit dem Ziel einer Aufbau- und Ablauf-
organisation im Arbeits- und Gesundheitsschutz, we-
niger Mitwirkungs- und Beratungsleistungen benötigt, 
da viele Anforderungspunkte bereits durch die Integra-
tion von Economed in das Unternehmen erfüllt werden. 
Mögliche kostenintensive Beratungsleistungen entfal-
len, unabhängig vom Betreuungsmodell. 

Skizzierung der Betreuungsmodelle aus der DGUV- 
V 2 unter Berücksichtigung des Economed Systems. 

Die Praxis ist einfach: Das System verfügt über Kon-
troll-, Mess- und Regelungsprozesse. Über ein daten-
bankgestütztes Portal werden Systemrechte(Profile) 
zugewiesen. Der Unternehmer entscheidet, ob er be-
reits im Unternehmen tätige und/oder vom System zur 
Verfügung gestellte Dienstleister beauftragt. Der Leis-
tungsumfang wird vom Unternehmer selbst festgelegt. 

Je nach persönlicher Risikobereitschaft kann der 
Unternehmer das komplette Leistungspotential über 
den Betriebsschutzbrief abdecken. Entsprechend 
dem „Haftpflicht-, Teil- oder Vollkaskoprinzip“ können 
gezielte Leistungen aus dem System in Anspruch ge-
nommen oder in Eigenverantwortung geregelt werden. 
Das System gewährleistet höchste Kosten- und Leis-
tungstransparenz und es bildet die Abläufe zur Einhal-
tung der gesetzlichen Vorgaben ab. Durch die stän-
dige Aktualisierung erhält der Unternehmer nicht nur 
eine dynamische Rechtssicherheit, sondern auch eine 
vollständige Abbildung der Arbeits-, Gesundheits- und 
Betriebsschutzorganisation. Eine runde Sache, die sich 
nicht nur unter juristischen, sondern auch unter ökono-
mischen Aspekten lohnt. 

Die Vorteile des Arbeitgebers durch die Integration 
des Economed-Systems in sein Unternehmen auf ei-
nen Blick: 

•	 Erfüllung der Anforderung aus dem Arbeitsschutz-
gesetz 

•	 Erfüllung der BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ 
und

•	 Erfüllung der DGUV-V 2 „Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit“ (Aufgabenkatalog und 
Leistungskatalog), 

•	 Übernahme der unternehmerischen Pflichten durch 
Übertragung der Organisationsverantwortung 

•	 Zurverfügungstellung von Auswahl-, Bestellungs-, 
Überwachungs- und Organisationstätigkeiten und 
die daraus resultierende Haftung 

•	 Grundlagen zur betrieblichen Gesundheitsförde-
rung 

•	 Ermittlung haftungsrelevanter Risiken unter Kont-
rolle 

•	 Gewährleistung der Versicherungsfähigkeit und Re-
duzierung der Risikokosten 

•	 Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität ermögli-
chen die Zertifizierung des Unternehmens für den 
Geltungsbereich Arbeits-, Gesundheitsschutz und 
Prävention 

Maßgeschneidert für individuelle Anforderungen und 
nahtlos integrierbar in jedes Qualitätsmanagement-
system dient Economed der Erfüllung der Unterneh-
merpflichten unter Berücksichtigung der DGUV-V2. Es 
stellt dem Unternehmer eine gerichtsfeste Dokumen-
tation und lückenlose Vorsorgechronik zur Verfügung. 
. 
Zusätzliche Info‘s zum System finden Sie unter:

www.economed.de & www.kfo-ig.de

Fazit

Sie sollten auf jeden Fall erkennen, dass die DGUV-V2 
nichts mehr mit dem BuS-Dienst alter Tage zu tun hat. 
Die bisher bei Ihnen tätigen Dienstleister müssen Sie 
fragen, ob sie die neuen Vorschriften berücksichtigen, 
sonst werfen Sie buchstäblich Geld zum Fenster raus. 
Entscheidend ist in meinen Augen immer noch die Haf-
tungsfrage, damit Sie Ihre Zwangsbeiträge zur Berufs-
genossenschaft nicht vergeblich bezahlen. Good luck !
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Abb. 13

Das System Economed unter Betreuung der KFO-IG


